
Richtlinien 
 

über die Bewilligung von Zuschüssen 
für den Kindergartenbesuch 

 
Gemäß Ermächtigung aus § 2 Abs. 2 der Kindergartengebührensatzung der Stadt 
Zierenberg vom 18.12.2006 erlässt der Magistrat nachfolgende Richtlinien: 
 
1.00 Der Betreuung und Erziehung der Kleinkinder im Kindergarten kommt für die  

Entwicklung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten und der seelischen 
Kräfte eine entscheidende Bedeutung zu. Deshalb sollte allen Kindern im Vor-
schulalter der Besuch des Kindergartens ermöglicht werden. Der Besuch des 
Kindergartens darf nicht daran scheitern, dass den Sorgeberechtigten die not-
wendigen Mittel fehlen, um die laufende Kindergartengebühr aufzubringen. 
 
Um dies zu erreichen, stellt die Stadt Zierenberg Haushaltsmittel bereit, aus 
denen den Sorgeberechtigten Zuschüsse für den Kindergartenbesuch bewilligt 
werden können, die die Kindergartengebühr wegen eines niedrigen Ein-
kommens oder wegen anderer schwerwiegender Belastung nicht in voller Höhe 
aufbringen können. 

 
2.00 Die Zuschüsse werden nur auf Antrag gewährt. 
        in dem Antrag sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers, seines  
        Ehegatten bzw. ggf. seines  Lebensgefährten sowie, wen notwendig, auch  
        schwerwiegende Belastungen darzulegen und durch entsprechende Unterlagen 
        (z.B. Verdienstbescheinigung, Einkommensteuerbescheide, usw.) nachzu-   
        weisen. 
 
2.10 Über die Bewilligung des Zuschusses entscheidet der Bürgermeister im Auftrag  
        des Magistrats. 
 
2.11 Der Zuschuss zur satzungsmäßigen Kindergartengebühr beträgt monatlich bei  
        einem monatlichen Haushaltsbruttoeinkommen (der Eltern oder des Antrag- 
        stellers sowie ggf. dessen Lebensgefährten) ohne Kindergeld, bei Selbständi- 
        gen unter Hinzurechnung etwaiger im Steuerbescheid ausgewiesener Steuer- 
        vergünstigungen) 
 
 
Einkünfte    Zuschuss   Zuschuss  
     Halbtagsbetreuung Ganztagsbetreuung 
 
                bis    920 €   59 €    87 € 
 
von mehr als    920 € 
bis 1.125 €     46 €    76 € 
 
von mehr als 1.125 € 
bis 1.330 €     39 €    64 € 
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von mehr als 1.330 € 
bis 1.535 €     31 €    53 € 
 
von mehr als 1.535 € 
bis 1.740 €     23 €    41 € 
 
von mehr als 1.740 € 
bis 1.945 €     16 €    29 € 
 
von mehr als 1.945 € 
bis 2.150 €       8 €    17 € 
 
von mehr als 2.150 €    keine Zuschüsse 
 
2.12 Es wird kein Zuschuss gewährt für Kinder, für die gemäß § 2 Abs. 2 der 

Gebührensatzung  keine Betreuungsgebühr bzw. eine ermäßigte 
Betreuungsgebühr erhoben wird.  

 
2.13 Der monatliche Zuschuss zur satzungsmäßigen Kindergartengebühr erhöht 

sich für jedes weitere Kind der Familie bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
um weitere 5 €- 

 
2.14 Für die Kinder aus den Stadtteilen Escheberg, Hohenborn und Laar erhöht sich 

der Zuschuss für das erste Kind aus einer Familie um 10 € und für jedes 
weitere um 5 € monatlich, wenn die Stadt für die Kindergartenkinder aus diesen 
Stadtteilen entgegen der Regelung für die übrigen Stadtteile (ehemals selbstän-
dige Gemeinden) nicht die Beförderung übernommen hat. 

 
2.15 Die Bewilligung des Zuschusses obliegt dem Magistrat, wenn 
 

a) sonstige schwerwiegende Belastungen (z.B.Pflegefall in der Familie, behin- 
dertes Kind, schwere Krankheit, Arbeitslosigkeit weiterer Familienangehöri-
gen u.ä.) dargelegt werden, 
 

b) es aus besonderen Gründen notwendig erscheint, den Zuschuss abwei-
chend von Ziffer 2.11 festzulegen, 

 
c) Selbständige (z.B.Landwirte) glaubhaft darlegen, dass sie nicht zur Einkom-

mensteuer veranlagt werden. 
 
3.00 Die Bewilligung des Zuschusses kann von der Erteilung eines Einziehungs-/ Ab- 
        buchungs-Auftrages für die auf den Kindergartenbesuch entfallenden Kindergar- 
        tengebühren ( nach Abzug des Zuschusses) und ggf. für das Verpflegungsent- 
        geld abhängig gemacht werden. 
 
Zierenberg, den 19.12.2006 
 
Der Magistrat der Stadt Zierenberg 
 
 
 (Jürgen Pfütze) 
  Bürgermeister 
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